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Engagement ist, dass sie ihre Anliegen wirksam 
einbringen und auf die Ausgestaltung der Migra-
tionspastoral Einfluss nehmen können.

7. Eine interkulturelle Pastoral stärken
Organisation und Finanzierung der Seelsorge 
sind weitgehend vom Denkmodell geprägt, dass 
es einerseits eine territorial strukturierte ordent-
liche bzw. «einheimische» Pastoral und ander-
seits eine separat organisierte und finanzierte 
Migrationspastoral für Mitglieder bestimmter 
Sprachgemeinschaften gibt. Aber dieses sepa-
rative Modell stösst an personelle und finanzielle 
Grenzen und wird den heutigen pastoralen Rea-
litäten vielerorts nicht mehr gerecht. Zu stärken 
ist eine interkulturelle Gesamtpastoral, welche 
möglichst für alle erfahrbar macht, dass der 
Glaube «trennende Mauern niederreisst» (Eph 
2,14) und «kein Unterschied mehr gilt» und trotz 
kultureller und sprachlicher Vielfalt «alle eins sind 
in Christus Jesus» (vgl. Gal 3,28).

8. Interkulturelle Strukturen fördern
Interkulturelle Strukturen, die mancherorts be-
reits erprobt werden, erhöhen die Aufmerksam-
keit für Übergänge, Zwischenräume und Verbin-
dungen zwischen der «einheimischen» Pastoral 
und den verschiedenen Sprachgemeinschaften. 
Sie stärken das interkulturelle Lernen, die Mehr-
sprachigkeit im wörtlichen und übertragenen 
Sinn, die Befähigung zur Zusammenarbeit in kul-
turell vielfältigen Teams oder den konstruktiven 
Umgang damit, dass unterschiedliche Vorstellun-
gen vom richtigen Weg der Kirche in die Zukunft 
aufeinanderprallen.

9. In Transformationsprozesse investieren
Für den Übergang vom bisherigen bipolaren 
Modell mit ausgeprägtem Nebeneinander und 
der Tendenz zur Verfestigung von gegenseiti-
gen Vorurteilen zu einem multipolaren und in-
terkulturellen Miteinander sind guter Wille und 
Zugehörigkeit zur gleichen Kirche wichtige Vo-
raussetzungen. Aber die notwendige Transfor-
mation geschieht nicht von selbst. Sie bedarf 
der Anpassung von Strukturen, der Aus- und 
Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeitenden, 
der finanziellen Förderung von interkulturellen 
pastoralen Projekten, der Freistellung von Lei-
tungspersonen für den Aufbau einer interkultu-

rellen Pastoral und der Weiterentwicklung der 
gesamtschweizerischen Dienststelle «migratio» 
von der «Verteidigerin» der Migrationspastoral 
zur «Anwältin» der interkulturellen Pastoral.

10. Finanzielle Mittel gerecht verteilen
Bei der Weiterentwicklung der Migrationspasto-
ral sind auch finanzielle Aspekte zu berücksichti-
gen. Es gilt nicht nur, vermehrt Mittel für interkul-
turelle Vorhaben bereitzustellen und anderswo 
einzusparen, sondern auch Fragen der Verteil-
gerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit des 
Mitteleinsatzes zu klären. Dafür bedarf es griffi-
ger und überprüfbarer Kriterien. Diese müssen 
auch den finanziellen Disparitäten zwischen den 
Kirchgemeinden und kantonalkirchlichen Organi-
sationen Rechnung tragen.

11. In lokale Strukturen einbinden
Die weitgehende Abkoppelung der Pastoral für 
einzelne Sprachgemeinschaften von der territo-
rial organisierten allgemeinen Pastoral, die nötig 
ist, um sie auf einer übergeordneten Ebene (z. B. 
kantonal oder gesamtschweizerisch) zu organi-
sieren, erschwert interkulturelles pastorales Ler-
nen und verstärkt das Nebeneinander auf Kosten 
des Miteinanders. Aus diesem Grund sind die 
Angebote für einzelne Sprachgemeinschaften 
bestmöglich in regionale pastorale Strukturen 
einzubinden.

12. Die Kräfte bündeln und vernetzen
Um auch pastoralen Bedürfnissen gerecht wer-
den zu können, die auf besondere Anspruchs-
gruppen ausgerichtete Angebote erfordern, 
bedarf es grossräumiger, netzwerkartiger Or-
ganisationsstrukturen. Die eher kleinräumigen 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften kön-
nen diesem Bedürfnis entsprechen, indem sie 
die Ressourcen bündeln. Die RKZ, die Urs Josef 
Cavelti einmal treffend als «lebendigsten Aus-
druck schweizerischer Vielfalt, die Gemeinschaft 
im Handeln sucht»4 charakterisiert hat, kann zum 
Ausgleich zwischen lokaler Eigenständigkeit und 
übergreifender Vernetzung beitragen, indem sie 
vermehrt der Tatsache Rechnung trägt, dass 
«schweizerische Vielfalt» gesamtgesellschaftlich 
wie kirchlich zugleich interkulturelle Vielfalt ist.
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